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GLIEDERUNG 
 
Die Lehrabschlussprüfung gliedert sich in eine praktische und in eine theoretische Prüfung. 
 
Die praktische Prüfung umfasst die Gegenstände  

1. Prüfarbeit, 
2. Fachgespräch. 
 

Die theoretische Prüfung umfasst die Gegenstände  
1. Fachkunde, 
2. Angewandte Mathematik 

 
Die theoretische Prüfung entfällt, wenn der Prüfungskandidat das Erreichen des Lehrziels der letzten 
Klasse der fachlichen Berufsschule oder den erfolgreichen Abschluss einer die Lehrzeit ersetzenden 
berufsbildenden mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat. 
 

PRAKTISCHE PRÜFUNG 
 
Prüfarbeit 
 
Die Prüfung hat nach Vorgabe der Prüfungskommission drei Aufgaben unter Einschluss von Maßnahmen 
zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, allenfalls erforderliche Maßnahmen zum 
Umweltschutz und Maßnahmen zur Qualitätskontrolle aus nachstehenden Bereichen zu umfassen (nur 
zwei Aufgaben bei folgenden Kombinationen: Z 1 und 3, Z1 und 4 sowie Z 1 und 6): 
 

1. Entwerfen und Herstellen einer mehrfarbigen (zweifarbigen) Druckform, 
2. Composing von Text, Grafik und Bild, wobei die Daten auf Datenträger beigestellt werden, 
3. Herstellen von Montagen nach Layout und Druckplattenkopie, 
4. Herstellen von Dokumenten mit Text- und Grafikprogrammen, 
5. Herstellen eines Farbauszuges unter Berücksichtigung einer vorgegebenen Druckkennlinie 

sowie Anfertigen eines Prüfdruckes und dessen Bewertung (Messen des Ergebnisses), 
6. Tonwertberichtigung und Retusche eines Mehrfarbensatzes, 
7. Erstellen eines Arbeitsablaufes in der Druckvorstufe mit Arbeitsanweisungen für die Herstellung 

eines Endproduktes anhand eines beigestellten Layouts sowie das Ausfüllen eines 
Vorbereitungsformulars (Auftragstasche), 

8. Korrekturlesen nach verbindlichem Manuskript sowie Anzeichnen der Fehler mit 
Korrekturzeichen nach Duden. 

 
Die einzelnen Schritte bei der Ausführung der Aufgabe sind händisch oder rechnergestützt zu 
dokumentieren. Die Prüfungskommission kann dem Prüfling anlässlich der Aufgabenstellung 
entsprechende Unterlagen zur Verfügung stellen. 
 
Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlussprüfung und die 
Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Aufgabe zu stellen, die in der Regel in sechs 
Stunden ausgeführt werden kann. 
 
Die Prüfung ist nach acht Stunden zu beenden. 
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Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 
1. Passgenauigkeit, 
2. Maßgenauigkeit, 
3. fachgerechte Ausführung, 
4. optischer Eindruck des Arbeitsergebnisses, 
5. Einhalten der Satz- und Montageregeln, 
6. fachgerechtes Verwenden der Maschinen, Geräte und Materialien. 

 
Fachgespräch 
 
Das Fachgespräch ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. 
 
Das Fachgespräch hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu entwickeln. Hierbei ist unter 
Verwendung von Fachausdrücken das praktische Wissen des Prüflings festzustellen. Der Prüfling hat 
fachbezogene Probleme und deren Lösungen darzustellen, die für den Auftrag relevanten fachlichen 
Hintergründe aufzuzeigen und die Vorgehensweise bei der Ausführung des Auftrags zu begründen. Die 
Prüfung ist in Form eines möglichst lebendigen Gesprächs mit Gesprächsvorgabe durch Schilderung von 
Situationen und Problemen zu führen. 
 
Die Themenstellung hat dem Zweck der Lehrabschlussprüfung und den Anforderungen der Berufspraxis 
des Prüflings zu entsprechen. Hierbei sind Materialproben, Werkzeuge, Demonstrationsobjekte oder 
Schautafeln heranzuziehen. Fragen über einschlägige Sicherheitsvorschriften, Schutzmaßnahmen und 
Unfallverhütung sind mit einzubeziehen. 
 
Das Fachgespräch soll für jeden Prüfling zumindest 15 Minuten dauern. Es ist nach 20 Minuten zu 
beenden. Eine Verlängerung um höchstens zehn Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn der 
Prüfungskommission ansonsten eine zweifelsfreie Bewertung der Leistung des Prüflings nicht möglich ist. 
 
 

THEORETISCHE PRÜFUNG 
 
Die theoretische Prüfung entfällt, wenn der Prüfungskandidat das Erreichen des Lehrziels der 
letzten Klasse der fachlichen Berufsschule oder den erfolgreichen Abschluss einer die Lehrzeit 
ersetzenden berufsbildenden mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat. 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 
Die theoretische Prüfung hat schriftlich zu erfolgen. Sie kann für eine größere Anzahl von Prüflingen 
gemeinsam durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist. 
Die theoretische Prüfung kann auch in rechnergestützter Form erfolgen, wobei jedoch alle wesentlichen 
Schritte für die Prüfungskommission nachvollziehbar sein müssen. 
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Fachkunde 
 

Die Prüfung hat die stichwortartige Beantwortung je einer Aufgabe aus nachstehenden Bereichen zu 
umfassen: 

1. Druckformenherstellung, 
2. Druckverfahren, 
3. Typografie, 
4. Montage, 
5. Farbauszugsherstellung, Tonwertberichtigung und Retusche, 
6. Bildbearbeitung, 
7. Grundlagen der EDV im Hinblick auf Bild- und Textverarbeitung. 

 

Die Prüfung kann auch in programmierter Form mit Fragebögen geprüft werden. In diesem Fall sind aus 
jedem Bereich acht Aufgaben zu stellen. 
 

Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden können. 
 

Die Prüfung ist nach 120 Minuten zu beenden. 
 

Angewandte Mathematik 
 

Die Prüfung hat die Beantwortung je einer Aufgabe aus den nachstehenden Bereichen zu umfassen: 
1. Längen-, Flächen-, Volums- und Masseberechnung, 
2. Materialkosten- und Regienberechnung, 
3. Farb- und Papierflächenberechnung, 
4. Nutzenberechnung, Papierverbrauchsberechnung, Zuschussberechnung und 

Einteilungsbogenberechnung. 
 

Das Verwenden von Rechenbehelfen, Tabellen und Richtlinien ist zulässig. 
 

Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. 
 

Die Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden. 
 

Wiederholungsprüfung 
 

Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt werden. 
 

Wenn bis zu zwei Gegenstände mit „Nicht genügend“ bewertet wurden, ist die Wiederholungsprüfung auf 
die mit „Nicht genügend“ bewerteten Gegenstände zu beschränken. 
 

Wenn mehr als zwei Gegenstände mit „Nicht genügend“ bewertet wurden, ist die gesamte Prüfung zu 
wiederholen. 
 

Eingeschränkte Zusatzprüfung 
 

Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Medienfachmann – Mediendesign oder 
im Lehrberuf Medienfachmann – Medientechnik kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 des 
Berufsausbildungsgesetzes eingeschränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Druckvorstufentechnik abgelegt 
werden. Diese erstreckt sich auf den Gegenstand Fachgespräch. Für diese Zusatzprüfung gilt § 6 
sinngemäß. 
 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 2005 in Kraft. 
 

 


